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GEWERKSCHAFTLICHE
RUNDSCHAU

MONATSSCHRIFT DES SCHWEIZERISCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
BEILAGE ,,BILDUNGSARBEIT"”
MITTEILUNGSBLATT DER SCHWEIZERISCHEN ARBEITERBILDUNGSZENTRALE

HEFT 1 « Januar 1948 . 40. JAHRGANG

Die staatliche Kontrolle der Gesamtarbeitsvertrige

I. Der Gesamtarbeitsvertrag als Mittel zur
Regelung des Arbeitsverhédltnisses

Das Arbeitsverhiltnis wird durch drei verschiedene Ordnungen
beherrscht. Die &lteste bildet das Arbeitsvertragsrecht. Zum Teil
beruht es auf dem Grundsatz der Vertragsfreiheit. Speziell in der
wichtigen Frage der Hohe des Lohnes enthidlt es sich jeder Rege-
lung. Zum Teil sind aber die Bestimmungen des Obligationen-
rechtes iiber den Dienst- und Lehrvertrag zwingender Natur (zum
Beispiel iiber das Zeugnis, die Kiindigungsfristen, die Lohnzahlung
‘im Krankheitsfall). Zum Arbeitsvertragsrecht trat das Arbeit-
nehmerschutzrecht hinzu. Sowohl der Bund als auch der Kanton
haben auf diesem Gebiete legiferiert. An eidgenossischen Gesetzen
sind vor allem das Fabrikgesetz, das Heimarbeitsgesetz, das Ruhe-
zeitgesetz, das Mindestaltergesetz, das Bundesgesetz iiber die Be-
schiaftigung der jugendlichen und weiblichen Personen in den
Gewerben zu nennen. Ein allgemeines Arbeitnehmerschutzgesetz
fiir Handel und Gewerbe soll in nidchster Zeit geschaffen werden.
Ein Vorentwurf dazu wurde im Jahre 1945 publiziert. Einige
Kantone, nimlich Basel-Stadt, Wallis, Tessin und Waadt, haben
eine umfassende Arbeiterschutzgesetzgebung geschaffen, wihrend
die iibrigen sich mit dem Erlass von Spezialgesetzen, vor allem
iiber den Arbeiterinnenschutz und die Ruhetage, zum Teil auch
iiber die Ferien, begniigt haben.

Der entscheidende praktische Unterschied zwischen den beiden
Rechtsgebieten liegt in der Art ihrer Durchsetzung. Das Arbeits-
vertragsrecht schafft ein Vertragsverhiltnis zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Der Staat ist daran nicht beteiligt. Es handelt
sich um Zivilrecht. Erfiillt der Arbeitgeber seine Verpflichtungen
nicht freiwillig, so muss der Arbeitnehmer sie gerichtlich durch-
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setzen. Bekanntlich ist aber der Dienstpflichtige meistens wirt-
schaftlich von seinem Arbeitgeber stark abhidngig. Er ist deshalb
sehr oft nicht in der Lage, einen Prozess gegen ihn zu fiihren.
Infolge der wirtschaftlich ungleichen Stellung geniigt das Arbeits-
vertragsrecht nicht, um den Arbeitnehmer vor schweren Benach-
teiligungen zu bewahren. Das Arbeitnehmerschutzrecht hingegen
schafft ein Verhiltnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Staate.
Es auferlegt dem Arbeitgeber Pflichten zum Schutze des Arbeit-
nehmers. Dieser ist am Verhiltnis nicht direkt beteiligt; er ist
Nutzniesser der zu seinen Gunsten erlassenen Vorschriften. Das
Arbeitnehmerschutzrecht hat éffentlich-rechtlichen Charakter. Fiir
seine Einhaltung sorgt der Staat. Er hat fiir diese Aufgabe besondere
Organe, die Fabrik- und Gewerbeinspektorate, gebildet. Sie: sind
aus eigener Initiative, ohne Antrag der betroffenen Arbeitnehmer,
titig. Er ist infolgedessen aus der beklemmenden Alternative, in
die ihn das Arbeitsvertragsrecht bringt, entweder auf die Durch-
setzung seines Rechts zu verzichten oder durch Auslésung eines
Einzel- oder Kollektivstreites seine Existenz zu gefdhrden, befreit.

Als drittes Rechtsgebiet trat in neuerer Zeit das kollektive
Arbeitsrecht zu den beiden traditionellen Losungsmitteln arbeits-
rechtlicher Probleme hinzu. Seinen Hauptbestandteil bildet der Ge-
samtarbeitsvertrag. Dieser verdankt seine gewaltige Entwicklung
der weitgehenden Durchorganisierung der Wirtschaft in Arbeit-
geber und Arbeitnehmerverbinde. Er bildet das arbeitsrechtliche
Gestaltungsmittel der Verbinde. An materieller Bedeutung steht
das Gesamtarbeitsvertragsrecht hinter dem Arbeitsvertrags- und
Arbeitnehmerschutzrecht nicht zuriick. Zur Zeit stehen in der
Schweiz tiber 1000 Gesamtarbeitsvertrage in Kraft. Von diesen
regelt ein Teil allerdings nur wenige Punkte, wihrend andere eine
umfassende Ordnung der gesamten Beziehungen zwischen Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern enthalten, also ein eigentliches Be-
rufssonderrecht bedeuten. Auch der ridumliche Geltungsbereich
der Gesamtarbeitsvertrige ist sehr verschieden. Er geht vom blos-
sen Firmenvertrag zum Landesabkommen.

Das kollektive Arbeitsrecht nimmt eine gewisse Mittelstellung
zwischen dem Arbeitsvertragsrecht und dem Arbeitnehmerschutz-
recht ein. Es hat zum grossten Teil gzivilrechtlichen Charakter,
enthilt aber auch offentlich-rechtliche Elemente.

In diesem Zusammenhang seien einige Bemerkungen iiber das
Verhiltnis zwischen staatlichem Recht und Verbandsrecht ein-
gefiigt. Vertreter von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbinden
verleihen etwa der Auffassung Ausdruck, das Gesamtarbeitsver-
tragsrecht sei viel zweckmaissiger als die gesetzlichen Vorschriften.
Diese miissten daher durch gesamtarbeitsvertragliche Regelungen
ersetzt werden. Eine solche Entwicklung wire wertvoll, weil da-
durch die Bedeutung der Verbdande erhéht wiirde und ihre Mit-
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glieder stirker an sie gebunden wiirden. Zweifellos besitzt der
Gesamtarbeitsvertrag Vorteile gegeniiber der staatlichen Gesetz-
gebung. Er kann sich an die Bediirfnisse der einzelnen Wirtschafts-
zweige anpassen, wihrend das Gesetz notwendigerweise eine ein-
heitliche, starre Regelung enthalten muss. Das Gesetz verfiigt aber
iiber andere wesentliche Vorziige. Vor allem hat es eine unlimi-
tierte Geltungsdauer. Es garantiert eine stabile Ordnung. Arbeit-
geber und Arbeitnehmer wissen, was massgebend ist. Die Geltungs-
dauer der Gesamtarbeitsvertrige ist meistens ziemlich kurz; iiber-
dies lassen sie oft eine Kiindigung zu. In den anschliessenden
Verhandlungen kommt méglicherweise keine Einigung iiber den
Inhalt eines neuen Vertrags zustande. Damit fehlt jede Regelung.
Fiir einen solchen Fall ist es unerldsslich, dass die wichtigsten
Pflichten des Arbeitgebers gesetzlich verankert sind. Andernfalls
wire der Arbeitnehmer plétzlich ohne jeden Schutz. Ferner ist zu
beachten, dass die Verhandlungen iiber den Abschluss eines Ge-
samtarbeitsvertrages meistens ein hartes Ringen bedeuten. Nach der
Einigung muss die Formulierung in ziemlicher Eile erfolgen. Dabei
kann ein wichtiger Punkt vergessen werden. Denkbar ist auch,
dass die Arbeitnehmerorganisationen, um zu einem Vertrags-
abschluss zu kommen, eine fiir eine bestimmte Personalkategorie,
rum Beispiel die Jugendlichen oder die Frauen, sehr ungiinstige
Regelung in Kauf nehmen. Zur Erhaltung der Volksgesundheit
und des sozialen Friedens muss darum die Allgemeinheit, der
Staat, die im &ffentlichen Interesse gebotenen Mindestnormen ge-
setzlich verankern, so dass eine Unterschreitung ausgeschlossen
ist. Auch die Durchsetzung des staatlichen Arbeitnehmerschutz-
rechts mit der Kontrolle durch die Verwaltungsorgane und mit
der Bestrafung von Uebertretungen ist wirksamer als diejenige der
Gesamtarbeitsvertrige. Die neueste Entwicklung geht allerdings
dahin, auch eine ziemlich liickenlose Durchsetzung des Verbands-
rechts zu erreichen. Ueber diesen Punkt sei auf die folgenden
Ausfiihrungen verwiesen. Diese kurzen Erorterungen lassen den
Schluss zu, dass das staatliche Arbeitnehmerschutzrecht seine
eigenen Aufgaben hat, die ihm vom Gesamtarbeitsvertrag nicht
abgenommen werden kénnen. Es legt diejenigen Mindestvorschrif-
ten fest, welche im Interesse der Volksgesundheit, der 6ffentlichen
Ordnung und des sozialen Friedens nicht unterschritten werden
diirfen. Das Gesamtarbeitsvertragsrecht bringt die iiber die Mindest-
vorschriften hinausgehenden Verbesserungen, regelt Fragen, mit wel-
chen der Gesetzgeber sich nicht befasst hat, und ordnet Detail-
punkte in Anpassung an die Bediirfnisse des einzelnen Wirtschafts-
zweiges und Berufes. Es leistet aber auch sehr oft Pionierarbeit
fiir spétere gesetzliche Regelungen, die moglich werden, sobald
eine Errungenschaft in den Gesamtarbeitsvertrigen sich geniigend
durchgesetzt hat.
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In neueren Gesetzen wird fiir bestimmte Fragen eine Kombina-
tion von staatlichem Recht und Verbandsrecht versucht. Die von
den Verbinden aufgestellte Regelung wird durch eine Verordnung
ins offentliche Recht heriibergenommen und von den staatlichen
Behorden vollzogen. Bei der Durchfithrung konnen selbstverstidnd-
lich die Verbinde mitwirken. Diese Losung wird speziell von Kol-
legen Dr. Schweingruber, Dozent fiir Arbeitsrecht an der Universi-
tit Bern, in seinem « Arbeitsrecht der Schweiz » und in der vom
Schweizerischen Gewerkschaftsbund herausgegebenen Schrift des
gleichen Autors « Gesetz und Kollektivvertrag» propagiert. Sie
hat den Vorzug, dass sie eine direkte Einflussnahme der Verbinde
auf die Gesetzgebung gewdhrleistet, dass das offentliche Recht in
Anpassung an die Bediirfnisse der einzelnen Berufe aufgelockert
wird und dass auf bestimmten Gebieten nicht mehr zwei Ordnun-
gen, diejenige des Staates und diejenige der Verbande, nebenein-
ander bestehen und vollzogen werden, sondern nur noch eine
einzige, welche von den staatlichen Organen durchgefiihrt wird.
Die Bedeutung dieser Methode darf allerdings nicht iiberschatzt
werden. Sie eignet sich nicht fiir alle Gebiete des Arbeitnehmer-
schutzrechts. Vor allem diirfen Bestimmungen der Arbeitshygiene,
der Unfallverhiitung sowie des Frauen- und Jugendlichenschutzes
in keiner Weise modifiziert werden. Sie sind unerlisslich, um die
Gesundheit der Arbeitnehmer zu bewahren. Eminent wichtige
offentliche Interessen sind hier im Spiele. Die staatlichen Vor-
schriften miissen deshalb liickenlos aufrechterhalten bleiben. Den
Berufsorganisationen kann keine Kompetenz zu abweichenden
Regelungen in einem den Schutz der Arbeitnehmer herabsetzen-
den Sinn gegeben werden. Auch hinsichtlich der Arbeits- und
Ruhezeit sowie der Ferien miissen im Allgemeininteresse be-
stimmte Mindestnormen gelten. Den Verbinden kann daher wohl
die Moglichkeit eingeraumt werden, zusitzliche, fiir den Arbeit-
nehmer giinstigere Vorschriften zur Aufnahme ins o6ffentliche
Recht vorzuschlagen. Abweichungen zum Nachteil der Dienst-
pflichtigen kommen aber nur in Punkten von geringerer Bedeu-
tung in Frage.

II. Die Wirkungen des Gesamtarbeitsvertrages

Wie bereits erwahnt wurde, liegt eine der Schwichen des Ge-
samtarbeitsvertrages bei seiner Durchsetzung. Der Gesamtarbeits-
vertrag gemidss OR Art. 322 und 323 hat zivilrechtlichen Charak-
ter. Dies trifft auch dann zu, wenn er auf Grund des Bundes-
beschlusses vom 23. Juni 1943 allgemeinverbindlich erklirt wird.
Die Allgemeinverbindlicherkldrung dndert seine Wirkungen nicht,
sie dehnt lediglich seinen Geltungsbereich auf die Nichtverbands-
mitglieder aus.
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Jeder Gesamtarbeitsvertrag zerfillt in zwei Teile. Der schuld-
rechtliche Teil ordnet die Rechte und Pflichten der Vertrags-
parteien selbst, also der Verbinde (zum Beispiel Bestimmungen
iiber die Friedenspflicht oder die Einsetzung eines Schiedsgerichtes).
Der andere Teil, um dessentwillen in der Regel der Gesamtarbeits-
vertrag iiberhaupt abgeschlossen wird, hat normativen Charakter:
er setzt Vorschriften fiir die einzelnen Dienstverhiltnisse fest. Diese
sind unabdingbar. Abweichende Vereinbarungen der Angehérigen
der vertragschliessenden Verbinde sind nichtig und werden durch
die Bestimmungen des Gesamtarbeitsvertrages ersetzt. Die gesetz-
liche Regelung ist eindeutig und klar. Erfiillt der Arbeitgeber aber
die gesamtarbeitsvertraglichen Pflichten nicht, so muss sich der
Arbeitnehmer selbst fiir seine Anspriiche wehren. In dieser Be-
ziehung -wire somit das Kollektivvertragsrecht nicht stirker als
das Dienstvertragsrecht. Dies trifft nun aber nicht zu. Es nimmt
eine gewisse Mittelstellung zwischen dem Arbeitsvertragsrecht und
dem Arbeitnehmerschutzrecht ein. Die Verbinde, welche den Ge-
samtarbeitsvertrag abgeschlossen haben, stehen hinter dem Einzel-
nen und verstirken seine Stellung.

Die Eingehung eines Gesamtarbeitsvertrags zieht die schuld-
rechtliche Verpflichtung der Vertragsparteien nach sich, auf ihre
Mitglieder in dem Sinne einzuwirken, dass sie sich an die Bestim-
mungen des Gesamtarbeitsvertrags halten. Praktisch werden die
Verbandsorgane erst titig, wenn von der Gegenpartei eine Be-
schwerde wegen einer Vertragsverletzung eingeht. Oft erfahren die
Verbinde aber nicht, dass in einer Firma die Arbeitshedingungen
dem Gesamtarbeitsvertrag nicht entsprechen. Auch wenn ein Ver-
band von einer Uebertretung Kenntnis erhilt, kann er hiufig nicht
viel erreichen, weil er nach seinen Statuten iiber keine Zwangs-
mittel gegen ein widerspenstiges Mitglied verfiigt.

In neuerer Zeit gehen die Berufsorganisationen immer mehr
dazu iiber, diese Schwiche des Gesamtarbeitsvertrags durch eine
Kontrolle iiber seine Einhaltung zu beheben. Ein Vertrag soll be-
folgt werden. Wird er nicht eingehalten und steht er bloss auf dem
Papier, so ist er ginzlich wertlos. Man darf behaupten, er sei nicht
nur ohne Nutzen, sondern sogar schidlich, weil der Eindruck be-
stehen kann, es liege in einem Gewerbe eine befriedigende Ord-
nung der Arbeitsverhiltnisse vor, wihrend dies in Wirklichkeit
nicht zutrifft. Der Gesamtarbeitsvertrag, welcher in der Praxis
durchléchert wird, erfiillt seinen Zweck nicht. Er bringt den
Arbeitnehmern keine anstindigen Arbeitshedingungen. Das Ziel,
welches die Betriebsinhaber mit dem Abschluss eines Gesamt-
arbeitsvertrages in erster Linie verfolgen, die Sicherung des Ar-
beitsfriedens wird ebenfalls nicht erreicht, weil bei den Arbeit-
nehmern, denen die tarifvertraglichen Arbeitsbedingungen nicht
zugebilligt werden, eine Unzufriedenheit aufkommen wird, die zu
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Explosionen fithren kann. Nur die Durchfiihrung von Kontrollen
bildet eine Garantie fiir die Einhaltung des Gesamtarbeitsver-
trags.

Die Ueberwachung allein geniigt aber noch nicht. Bei Ver-
stossen miissen Sanktionen verhingt werden kénnen; andernfalls
werden eigenniitzige Unternehmer nicht vor der Uebertretung ge-
samtarbeitsvertraglicher Vorschriften zuriickschrecken. Als Sank-
tion kommt die Verhingung von Konventionalstrafen in Betracht.

Das Schweizerische Obligationenrecht von 1911, welches in den
Art. 322 und 323 den Gesamtarbeitsvertrag nur sehr summarisch
regelt, schreibt selbst eine Kontrolle der Einhaltung des Gesamt-
arbeitsvertrags nicht vor und legt auch keine Sanktionen fiir Ueber-
tretungen fest. Die Bestimmungen iiber die Durchsetzung miissen
deshalb von den Verbinden im Gesamtarbeitsvertrag selbst auf-
gestellt werden. Die in den letzten Jahren abgeschlossenen, gut
ausgebauten Gesamtarbeitsvertrige sehen in der Regel Kontroll-
massnahmen vor und drohen Sanktionen fiir Verletzungen der
Vertragsbestimmungen an.

ITI. Die staatliche Kontrolle der Einhaltung
der Gesamtarbeitsvertrige

Wer soll nun aber diese Kontrolle ausiiben? Die Regel bildet,
dass die Verbinde selbst die Befolgung des von ihnen geschaffenen
Rechts iiberwachen. Sie setzen dafiir meistens parititische Kom-
missionen ein. Die Sanktion besteht vielfach darin, dass der fehl-
bare Arbeitgeber neben dem hinterzogenen Lohn Feriengeld usw.
25 Prozent des betreffenden Betrags an die paritdtische Kommis-
sion zu bezahlen hat.

In verschiedenen auslindischen Staaten, zum Beispiel in Frank-
reich, wird die Einhaltung der Gesamtarbeitsvertrige durch staat-
liche Organe iiberwacht. Die Arbeitsinspektoren fithren die Ge-
samtarbeitsvertrige gleichzeitig mit den gesetzlichen Bestimmungen
durch. Dieser Vollzug ist sehr wirkungsvoll. Fiir den Betriebs-
inhaber besteht der Vorteil, dass er nicht zwei Instanzen Rechen-
schaft schuldig ist, nimlich den Verbinden fiir die Einhaltung der
Gesamtarbeitsvertrige und den staatlichen Organen fiir die Befol-
gung der gesetzlichen Vorschriften. Er hat auch die Gewihr da-
fiir, dass die Kontrolle objektiv und durch eine neutrale Person
durchgefiihrt wird, wihrend bei Verbandskontrollen die Moglich-
keit nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass Konkurreng-
interessen mitspielen.

Zur staatlichen Kontrolle muss zwangsldufig die staatliche
Sanktion hinzukommen. Uebertretungen gesamtarbeitsvertraglicher
Vorschriften werden wie Verletzungen gesetzlicher Bestimmungen
gerichtlich bestraft. Der Gesamtarbeitsvertrag hat somit, juristisch
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ausgedriickt, 6ffentlich-rechtlichen Charakter. Die Verbinde setzen
in diesem System Recht, das vom Staat vollzogen wird und das
die gleiche Wirkung hat wie das staatliche Polizeirecht.

Gegen diese Entwicklung wurden in der Schweiz Bedenken
geltend gemacht. Besonders Kollege Dr. Gysin, ein fithrender Ver-
treter des schweizerischen Arbeitsrechts, lehnt die o6ffentlich-recht-
liche Wirkung der Gesamtarbeitsvertrige mit Entschiedenheit
ab. Er befiirchtet, dass die Freiheit der Berufsverbinde in Gefahr
geraten konnte, wenn sie die Befugnis erhalten, Vorschriften zu
schaffen, die der Staat zu vollziechen hat. Dieser wiirde auf diese
Bestimmungen Einfluss nehmen wollen und sich zu diesem Zweck
in die Verbidnde einmischen. Das Endergebnis einer solchen Ent-
wicklung wire die Umwandlung freier Berufsorganisationen in
Korporationen und der demokratischen Verfassung in den faschi-
stischen Stindestaat. Die Frage der Wirkung der Gesamtarbeits-
vertrige hat somit durchaus nicht nur rechtstheoretische, sondern
eminent politische Bedeutung. Es ist wichtig, diese Tendenzen zu
erkennen, wenn man auch ihre Bedeutung fiir die Schweiz mit
ihrer demokratischen Tradition nicht iibertreiben darf. In ver-
schiedenen Lindern hat der staatliche Vollzug der Gesamtarbeits-
vertrige die Freiheit der Arbeitgeberverbinde und der Gewerk-
schaften nicht zu beeintrichtigen vermocht.

In der Schweiz besteht nur in zwei Wirtschaftszweigen eine
ziemlich weitgehende Mitwirkung des Staates bei der Durchsetzung
eines Gesamtarbeitsvertrages, namlich in der Hotellerie und im
Autotransportgewerbe. Nach der Verfiigung des Eidg. Volkswirt-
schaftsdepartementes iiber die Allgemeinverbindlicherklirung der
fiir das Beherbergungsgewerbe vereinbarten Trinkgeldordnung vom
16. Januar 1947 bestellt das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement
den Prisidenten der paritiitischen Aufsichtskommission, welche die
Kontrollstelle ernennt und iiberwacht, ferner wihlt es die Rekurs-
kommission, an welche der Betroffene wichtigere Entscheide der
Aufsichtskommission ziehen kann. Die Kontrolleure selbst werden
auf Vorschlag der vertragschliessenden Verbinde durch das Bun-
desamt fiir Industrie, Gewerbe und Arbeit bezeichnet. Die Ver-
ordnung VI zum Bundesbeschluss iiber den Transport von Per-
sonen und Sachen mit Motorlastwagen auf offentlichen Strassen
vom 11. Februar 1947 bestimmt, dass ein Betriebsinhaber, welcher
nicht den vertragschliessenden Verbinden angehort, gegen eine
durch die parititische Kommission wegen Verstossen gegen die
Arbeits- und Ruhezeitvorschriften eines allgemeinverbindlich er-
klirten Gesamtarbeitsvertrages verhingte Strafe an das Eidg. Amt
fiir Verkehr rekurrieren kann. Dieses ist auch befugt, selbst Bussen
auszufillen, wenn die parititische Kommission mit Riicksicht auf
die Schwere des Falles ihn nicht erledigen will oder wenn sie
keine oder eine offensichtlich ungeniigende Sanktion ausspricht.
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Diese Regelung steht zur Zeit allerdings noch nicht in Kraft, da
die Allgemeinverbindlicherklirung des Gesamtarbeitsvertrages fiir
das Autotransportgewerbe erst beschlossen werden muss. In diesem
Zusammenhang ist auch Art. 17 des Bundesbeschlusses iiber die
A]lgemeinverbindlicherkléirung von Gesamtarbeitsvertrigen zu er-
wihnen, der in Verbindung mit Art. 17 der Vollzugsverordnung
zu diesem Bundesbeschluss die Méglichkeit einer staatlichen Kon-
trolle allgemeinverbindlich erklirter Gesamtarbeitsvertriige gegeniiber
Aussenseitern vorsieht. Bisher wurde aber keine amtliche Kontrolle
geschaffen. In verschiedenen Fillen wurden schon Bestimmungen
iiber die Kontrolle durch eine Verbandsinstanz allgemeinverbind-
lich erkldrt. Man hat sich damit begniigt, den Aussenseitern zu
ihrem Schutze ein Beschwerderecht an eine staatliche Instanz ein-
zurdumen. Dr. H P. Tschudi.

Auf kantonalem Boden wurde bisher die Kontrolle der Gesamt-
arbeitsvertrige nur im Kanton Baselstadt eingefiihrt. Sie ist dort stark
ausgebaut. In einem weiteren Aufsatz in der niachsten Nummer der
« Gewerkschaftlichen Rundschaus soll daher das sogenannte Basler
System dargestellt werden.

Méglichkeiten und Grenzen einer Berufs- und Betriebs-
gemeinschaft im heutigen Wirtschaftssystem

I.

Ueber die Betriebs- und Berufsgemeinschaft ist in den letzten
Jahren sehr viel geschrieben und gesprochen worden. Im eidge-
nossischen Parlament sind von den verschiedensten Sejten Postulate
zur Forderung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer eingereicht worden. Zweifellos bekennt sich die
Mehrheit aller politischen Parteien zur Berufs- und Betriebsge-
meinschaft, aber trotzdem wird eigentlich — von der Entwicklung
auf freiwilliger gesamtarbeitsvertraglicher Grundlage abgesehen —
herzlich wenig zu ihrer Verwirklichung getan. Obschon die Par-
teien, die sich fiir diese Bestrebungen einsetzen, im Parlament die
Mehrheit ausmachen diirften, ist es bej Postulaten geblieben. In
der Gesetzgebung finden sich nur ganz wenige rudimentire An-
sdtze zur Betriebs- oder Berufsgemeinschaft und selbst neue Ge-
setzesentwiirfe, wie der amtliche Vorentwurf von 1945 zu einem
Bundesgesetz iiber die Arbeit im Handel und in den Gewerben,
nehmen auf diese Ideen sehr wenig Riicksicht *. Der Grund liegt

* Im Gegensatz dazn die Variante zum amtlichen Vorentwurf, ausgearbeitet
von Siegrist, Zanetti und Jenzer, unter Mitwirkung von Schweingruber, die ein
konkretes Beispiel darstellt, wie die Berufsgemeinschaft von Staates wegen
beriicksichtigt und gefordert werden kann., Vgl. dazu « Gewerkschaftliche Rund-
schau », April-Heft 1947,

8



	Die staatliche Kontrolle der Gesamtarbeitsverträge

